
Kommunique 

des Landesverteidigungsausschusses 

über den Bericht des Bundesministers für Landesverteidigung 

gern. § 46a WG betreffend die Dienstleistungen der Frauen im 

Bundesheer (111- 127 der Beilagen) 

Der Bundesminister für Landesverteidigung hat dem Nationalrat am 30. 

März 1998 den Bericht gem. § 46a WG betreffend die Dienstleistungen 

der Frauen im Bundesheer (111-127 der Beilagen) zur 

geschäftsordnungsmäßigen Behandlung vorgelegt. 

Der Bericht wurde gemäß § 28b der Geschäftsordnung des 

Nationalrates dem Ausschuß zur Enderledigung zugewiesen. 

Der Landesverteidigungsausschuß hat den gegenständlichen Bericht in 

öffentlicher Sitzung am 10. Juni 1998 in Verhandlung genommen. 

An der sich an die Ausführungen des Berichterstatters Dr. Karl Maitz 

anschließenden Debatte beteiligten sich die Abgeordneten Andreas 

Wabl, Wolfgang Jung, Anton Gaal, Mag. Thomas Barmüller, Dr. 

Irmtraut Karisson, Dr. Karl Maitz, Dipl.-Ing. Werner Kummerer sowie 

der Bundesminister für Landesverteidigung Dr. Werner Fasslabend 

und der Ausschußvorsitzende Abgeordneter Herbert Scheibner. 

Bei der Abstimmung wurde der Bericht des Bundesministers für 

Landesverteidigung gemäß § 46a WG betreffend die Dienstleistungen 

der Frauen im Bundesheer (111-127 der Beilagen) mit Stimmenmehrheit 

und zwar mit den Stimmen der Abgeordneten der 

Sozialdemokratischen Partei und der Österreichischen Volkspartei -

zur Kenntnis genommen. 

Das vorliegende Kommunique wurde vom Ausschuß einstimmig 

beschlossen. 

Wien, 1998 06 10 

Dipl.-Ing. Werner Kummerer 
Schriftführer 

Herbert Scheibner 
Obmann 
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